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« Best practice der Regionen » 

Empfehlungen
1. Ziele
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben die folgenden vier grenzüberschreitenden Kooperationen ausgewählt, die gründlich analysiert wurden, um Anhaltspunkte und Empfehlungen für eine erfolgreichere Arbeit der Großregion abzuleiten:

· « Euregio Maas-Rhein »
· « Oberrheinkonferenz »
· « Coopération Transfrontalière West-Vlaanderen-Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale »
· « Ständige grenzüberschreitende interkommunale Konferenz (COPIT) »
2. Feststellungen :
Die Untersuchung der Struktur und Funktionsweise dieser grenzüberschreitenden Kooperationen verdeutlicht, welche Stärken ihre Effizienz gewährleisten:

· Ihre Dimensionierung ist beschränkt und konzentriert sich auf das Kerngrenzgebiet. Ihr Territorium umfasst zwischen 5.500 und 21.500 km², und die Entfernung zwischen den äußersten Punkten ihres Territoriums liegt zwischen 90 und 260 km.

· In den meisten Fällen hat die Bevölkerung eine gemeinsame Geschichte, was eine fast "automatische" Zusammenarbeit zur Folge hatte. Somit herrschen günstige Rahmenbedingungen für eine natürliche Verbindung zwischen den Teilgebieten. Da Motivation und Interesse vorhanden sind, können auch Finanzierungsquellen leichter erschlossen werden.

· Aufgrund ihrer Lokalisation (Mouscron, Maastricht, Dunkerque, Kehl-am-Rhein) ist eine gute Sichtbarkeit gegeben. Dadurch ist der Kooperationsraum der Bevölkerung in den Teilgebieten bekannt und wird anerkannt.

· Die Dauer des Mandats der Führungsinstanzen gewährleistet eine gewisse Stabilität, die die erfolgreiche Durchführung der entworfenen Projekte ermöglicht. Nur einige Kooperationen haben ein kürzeres Mandat.

· Sie haben ein beständiges und dauerhaftes Sekretariat. 

· Ihre Rechtsstellung erlaubt ihnen die Einstellung und Verwaltung von Personal.

· In einigen Kooperationen haben die beteiligten Partner ein gemeinsames Budget, das die erfolgreiche Arbeit der Kooperation sicherstellt. Die Finanzierung erfolgt nach bestimmten Verteilungskriterien (im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Teilgebiete oder zu gleichen Teilen).

3. Empfehlungen

Die Großregion verfügt über einige Stärken im Vergleich zu  den anderen hier behandelten grenzüberschreitenden Kooperationen. Hierzu gehört unter anderem die Einrichtung eines Wirtschafts- und Sozialausschusses. Dennoch gibt im Zuge der grenzüberschreitenden Kooperation in der Großregion Optimierungspotenzial. Der WSAGR bittet daher den Gipfel um Umsetzung der folgenden Empfehlungen:

· Zur Dimensionierung: Die Großregion umfasst ein Gebiet von 65.400 km² mit 11.200.000 Einwohnern. Die Entfernung zwischen Mouscron (Wallonien) und Mainz (Rheinland-Pfalz) beträgt 480 km. Die Großregion gehört zu den größten grenzüberschreitenden Kooperationsräumen in Europa.

Der geplante Image-Aufbau und die angestrebte Identifizierung mit der Großregion scheinen eine Neudimensionierung zu erfordern, insbesondere im Hinblick auf die Randgebiete des grenzüberschreitenden Kooperationsraums.

Eine solche Neudimensionierung kommt politisch gesehen jedoch nicht in Frage. Es ist aber wichtig, das Gefühl der Zugehörigkeit bei den Bürgern durch bessere Sichtbarkeit, durch Promotions-Maßnahmen, Veröffentlichungen und von der Presse begleitete Maßnahmen zu stärken und zu festigen.

· Zur gemeinsamen Geschichte der Bewohner: Die Bewohner im Kerngrenzgebiet haben zweifellos eine gemeinsame Geschichte. Für die Bevölkerung in den Randgebieten des Kooperationsraums, wie Mouscron (Wallonien) und Mainz (Rheinland-Pfalz), trifft dies jedoch nicht zu. Im belgischen Hainaut beispielsweise dürften die Bürger eher das Gefühl der Zugehörigkeit zur COPIT haben - und nicht zur Großregion, von deren Existenz die meisten gar nichts wissen.

Auf jeden Fall ist es wichtig, die Motivation zu fördern, und zwar durch einen wirklichen politischen Willen zur effizienten Kooperation. Zögerlichkeit und Zweifel dürfen die Kommunikation und die gemeinsamen Projekte nicht behindern oder bremsen. Der allgemeine sozioökonomische Aspekt muss Vorrang vor dem besonderen politischen Interesse haben.

Eine Alternative bestünde in der Differenzierung zwischen der politischen Dimension und dem Aktionsbereich, um Effizienz und Relevanz zu sichern.

· Zur Sichtbarkeit: Aus den beiden oben dargelegten Punkten ergibt sich die Notwendigkeit, das Haus der Großregion zum wirklichen "Aushängeschild" der Großregion zu machen. Das Sekretariat sollte dauerhaft im Haus der Großregion untergebracht werden. Außerdem müsste eine Technische Stelle eingerichtet werden, der alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung stehen, um die Bürger zu betreuen und zu beraten, die Anregungen oder Fragen in Bezug auf die Großregion oder einen ihrer Teilräume haben. In jedem Teilgebiet müssten entsprechende Partner-Stellen geschaffen werden.

Bis heute erfüllt das Haus der Großregion in Luxemburg seinen Zweck nicht. Es ist keine Sichtbarkeit gegeben.

· Zur Dauer des Mandats der Präsidentschaft: die 18-monatige Mandatszeit beinhaltet eine zweimonatige Pause, während der die Aktivitäten ruhen.

Folglich muss die Kontinuität der laufenden Projekte und Maßnahmen 
und die effiziente Ausführung der übertragenen Aufgaben gewährleistet werden, und zwar mit Hilfe eines ständigen und dauerhaften Sekretariats sowie ein Aktionsprogramm, das nach  achtzehn Monaten fortgesetzt wird.
· Zum Sekretariat des WSAGR: Trotz der Empfehlungen mehrerer WSAGR-Arbeitsgruppen - und auch in Hinblick auf seine vielfältigen Aufgaben -, ist das Sekretariat des WSAGR bis jetzt weder stabilisiert noch dauerhaft. Das Sekretariat besteht zurzeit aus zwei Personen mit einer Art Zeitarbeitsvertrag (Haushaltsjahr), befindet sich aber bereits im Haus der Großregion. Das Sekretariat muss zwingend stabilisiert oder sogar ausgebaut werden. Für ein dauerhaftes Bestehen muss seine Finanzierung über ein gemeinsames Budget gewährleistet werden. Das Sekretariat sollte dem amtierenden Präsidenten des WSAGR unterstehen.

· Zur Rechtsstellung des WSAGR: Da die Großregion keinen eigenen Rechtsstatus hat, sollte der WSAGR eine geeignete Rechtsform annehmen, die es ihm ermöglicht, die Sekretariatsmitarbeiter im Rahmen unbefristeter Arbeitsverträge zu beschäftigen und das gemeinsame Budget zu verwalten.

· Zum Funktionsbudget des WSAGR: Aus diesen Empfehlungen ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, für folgende Bereiche ein Budget zu definieren und einzurichten:
· Die Finanzierung der wechselnden Präsidentschaften sollte entweder durch das jeweilige, die Präsidentschaft ausübende Teilgebiet gewährleistet werden, wie es im Moment der Fall ist, jedoch in völliger Transparenz. Eine weitere besonders geeignete Möglichkeit wäre die Finanzierung durch alle Teilgebiete. Der beste Schlüssel dürfte die Beteiligung zu gleichen Anteilen sein.

· Die Finanzierung des gemeinsamen Sekretariats sollte in völliger Transparenz durch alle Mitglieder der Großregion gewährleistet werden. Der am besten geeignete Schlüssel dürfte die Beteiligung zu gleichen Anteilen sein.

· Die Finanzierung des Hauses der Großregion sollte nach einem Schlüssel erfolgen, der die Beteiligung zu gleichen Anteilen vorsieht.

· Anzumerken ist, dass dieses Budget keine speziellen und punktuellen Aktionen in den Bereichen Kommunikation, Promotion und Öffentlichkeitsarbeit einschließen würde, für die ein gesondertes Budget vorgesehen werden müsste.
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